
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Lebenshiffe Bremen e.V., Waller Heerstraße 55,28217 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $ 125 Abs. 1 SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit g 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden'

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Lebenshilfe Bremen e.V. - nachfol-

gend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1

und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX in der Besonderen

Wohnform, Osterholzer Landstraße 24b in 28327 Bremen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

gelegten Leistungstyp Nr. 01: ,,Besondere Wohnform für erwachsene Menschen

mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Wohnheim)". Näheres

zu Art,lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungsty-

penbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

Die lnvestitionsförderung gemäß $ 131 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. S 125 Abs' 2

Satz 1 Nr. 6 SGB lX ist in $ 16 des BremLRV SGB lX sowie der Anlage 4 des BremLRV

SGB lX geregelt.

2.2 Ein zusätzlicher Bedarf für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre, die in einer Beson-

deren Wohnform leben, keiner externen Tagesstruktur nachgehen, und einer permanen-

ten Anwesenheit oder Erreichbarkeit einer Ansprechperson bedürfen, kann im Einzelfall

durch das ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren" gedeckt

werden. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der rahmenvertrag-

lich festgelegten Leistungstypenbeschreibung ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für

Seniorinnen und Senioren im Leistungstyp 01" (Anlage 2) zu entnehmen.

2.3 Die Aufnahme- und Betreuungsverpflichtung gilt auch für Menschen mit einer wesentli-

chen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung, die aufgrund von selbst- und fremd-

gefährdenden Verhaltensweisen, psychiatrischen Erkrankungen, Suchterkrankungen,

Sinnesbehinderungen oder Einschränkungen wegen einer Körperbehinderung, spezifi-

sche oder außerordentliche Hilfebedarfe aufweisen, die einen erheblichen, und nicht nur

vorübergehenden zusätzlichen, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebots nicht

zu deckenden Betreuungs- und Versorgungsaufiruand, verursachen (HMB-W-PIus).

lm gutachterlich festgestellten Bedarfsfall dieser Art, ermöglicht der Träger der Einglie-

derungshilfe die Finanzierung des zusätzlich benötigten Personaleinsatzes durch Ge-

währung einer klientenbezogenen Zusatzleistung der Bedarfsstufe A oder B. Näheres

dazu ist der Richtlinie ,,Klientenbezogene zusätzliche Betreuungsleistungen für erwach-

sene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Wohnheimen im Land Bre-

men" zu entnehmen.



Seite 3 der Vereinbarung über ein Leistungsentgelt ab dem 01.01.2024

2.4 lst ein außergewöhnlicher Hilfebedarf im Einzelfall festgestellt worden, kann dieser durch

Zusatzbetreuung gemäß Anlage 5 zum BremLRV SGB lX gedeckt werden.

2.5 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfallgewähr-

leistet ist.

2.6 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, kann diese gemäß der

Rahmenleistungsbeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leis-

tungsberechtigte" (Anlage 3) erfolgen.

2.7 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

Zitfer 5.1 der Leistu ngstypen beschreibu ng, persön I ich geeig net ist'

2.8 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.9 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.10 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von ,l4 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig

für bremische Leistungsberechtigte vozuhalten.

3. Vergütungsvereinbarung

3.1 Für die Zeit ab dem 01. Januar 2024 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen

nach Zitfer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

3.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Hilfebedarfs-
qrupoe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrag

Gesamt-
entselt

1 15,56 € 41,08 € 23,32€ 2,94€ 82,90 €
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3.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

3.1.3 Gemäß S 19 Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag beistationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

3.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 3) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs. 1

Satz2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. $ 125 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB lX regelt.

2 15,56 € 63,38 € 23,32€ 2,94€ 105,20 €

3 15,56 € 97,35 € 23,32€ 2,94€ 139,17 C

4 15,56 € 157,62€ 23,32C 2,94€ 199,44 €

5 15,56 € 218,91€ 23,32€ 2,94€ 260,73C

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entgelt

1 11,67 € 30,81 € 23,32€ 2,94€ 68,74C

2 11,67 € 47,53€ 23,32€ 2,94€ 85,47 €

3 11,67 € 73,01€ 23,32€ 2,94€ 110,94 €

4 11,67 € 118,21€ 23,32€ 2,94€ 156,15 €

5 11,67 € 164,18€. 23,32C 2,94€ 202,11C
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3.1.5 lm Entgelt enthalten sind die Kosten für Gebärdendolmetscher, um den/die gewählten

Bewohner-Beirat (-ätin) im entsprechenden Gremium bei der Kommunikation zu unter-

stützen.

3.2 lm Einzelfall erforderlicher Präsenzdienst für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahren

nachZiffer 2.2wird für die Zeitab dem 01. Januar 2024 als klientenbezogene Zusatzleis-

tung pro Leistungstag wie folgt vergütet:

7,53C pro Leistungstag

3.3 lm Einzelfallerforderliche klientenbezogene Zusatzleistungen nach Ziffer2.3 dieserVer-

einbarung werden für die Zeit ab dem 01. Januar 2024wie folgt vergütet:

Bedarfsgruppe Kl ienten bezogene Zusalz-
leistunsen pro Leistungstag

A 60,12€

B 118,94C,

3.4 lm Einzelfall erforderliche Zusatzbetreuung nach Ziffer 2.4 wird für die Zeit ab dem

01. Januar 2024 pro direkt erbrachter Leistungsstunde (60 Minuten) wie folgt vergütet:

Stundensalz 29,65 €

3.5 lm Einzelfall erfordleriche Begleitung im Krankenhaus kann bei einer Kompensation im

Regelsetting wie folgt abrechnet werden:

Kompenstion durch eine Nichtfachkranft mit 29,65 € pro Stunde und

Kompenstion durch eine Fachkranft mit 39,07 € pro Stunde

3.6 Eine Abrechnung der unter Zitter 3.1- 3.4 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Prüfungsvereinbarung

lm Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leis-

tung nach S 12S SGB lX sind die in $ 24 Abs. 3 BremLRV SGB lX geforderten Berichts-

unterlagen gemäß Anlage 6 des BremLRV SGB lX (Berichtsraster Qualitätsprüfung) bis
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zum 31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Soziales,

Jugend, lntegration und Sport zu übermitteln.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2024 und wird mit einer Laufzeit von 12 Mona-

ten geschlossen. Die Vereinbarung endet - ohne das es einer Kündigung bedarf - nach

Ablauf des Vereinbarungszeitraums zum 31. Dezember 2024'

6. Sonstige Regelungen

0.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

6.2 Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Vereinbarung

6.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag'

Geschlossen: Bremen, im Januar 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration



Ade@:
Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:
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Leistungstyp Nr. 01 (Anlage 2.1zum BremLRV SGB lX)

Leistungstyp,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren

im Leistungstyp 01"

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) fttr den Kalkulationszeit-

raum 01 .01.2024 - 31.12.2024


